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Wir laden hiermit unsere Aktionärinnen und Aktionäre  
ein zur ordentlichen Hauptversammlung der  
Francotyp-Postalia Holding AG
am 28. Mai 2019 um 10.00 Uhr, 
Umweltforum – Pufendorfstraße 11 – 10249 Berlin

Tagesordnung

1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses, des gebilligten Konzern-
abschlusses sowie des zusammengefassten Konzernlageberichts 
für die Francotyp-Postalia Holding AG und den Konzern für das 
Geschäftsjahr 2018, des Berichts des Aufsichtsrates sowie des er-
läuternden Berichts zu den Angaben nach §§ 289a Absatz 1, 315a 
Absatz 1 Handelsgesetzbuch 

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahres-
abschluss und den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2018 
gebilligt; der Jahresabschluss ist damit festgestellt. Die Haupt-
versammlung hat deshalb zu diesem Tagesordnungspunkt, ent-
sprechend den gesetzlichen Bestimmungen, keinen Beschluss 
zu fassen.

Die zu Tagesordnungspunkt 1 genannten Unterlagen der  
Francotyp-Postalia Holding AG liegen vom Tag der Einberufung 
dieser Hauptversammlung an in den Geschäftsräumen der Ge-
sellschaft, Prenzlauer Promenade 28, 13089 Berlin, und in der 
Hauptversammlung zur Einsichtnahme der Aktionäre aus und 
können auch im Internet unter www.fp-francotyp.com über den 
Link https://www.fp-francotyp.com/hauptversammlung einge-
sehen werden. 

2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns der 
Francotyp-Postalia Holding AG zur Ausschüttung einer Dividende

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn der 
Francotyp-Postalia Holding AG des abgelaufenen Geschäfts-
jahres 2018 in Höhe von Euro 5.022.697,36 wie folgt zu ver-
wenden:

Ausschüttung einer  
Dividende von Euro 0,03 je für  
das abgelaufene Geschäftsjahr 2018  
dividendenberechtigte Stückaktie: Euro 477.121,89

Gewinnvortrag: Euro 4.545.575,47
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Der Gewinnverwendungsvorschlag berücksichtigt die 397.393 
im Zeitpunkt der Bekanntmachung der Einberufung der Haupt-
versammlung im Bundesanzeiger unmittelbar oder mittelbar 
von der Gesellschaft gehaltenen eigenen Aktien, die gemäß 
§  71b  Aktiengesetz nicht dividendenberechtigt sind. Die An-
zahl der für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 dividendenbe-
rechtigten Aktien kann sich bis zum Zeitpunkt der Beschluss-
fassung über die Verwendung des Bilanzgewinns ändern. In 
diesem Fall wird der Hauptversammlung bei unveränderter 
Ausschüttung von Euro 0,03 je dividendenberechtigter Stück-
aktie ein entsprechend angepasster Beschlussvorschlag zur Ge-
winnverwendung unterbreitet. Die Anpassung erfolgt dabei wie 
folgt: Sofern sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien 
und damit die Dividendensumme vermindert, erhöht sich der 
auf neue Rechnung vorzutragende Betrag entsprechend. Sofern 
sich die Anzahl der dividendenberechtigten Aktien und damit 
die Dividendensumme erhöht, vermindert sich der auf neue 
Rechnung vorzutragende Betrag entsprechend. 

Der Anspruch auf Auszahlung der Dividende ist am dritten auf 
den Hauptversammlungsbeschluss folgenden Geschäftstag fällig, 
mithin am 03. Juni 2019.

3. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Vorstands 
für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 
2018 amtierenden Mitgliedern des Vorstands für diesen Zeit-
raum Entlastung zu erteilen.

4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichts-
rats für das Geschäftsjahr 2018

Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den im Geschäftsjahr 
2018 amtierenden Mitgliedern des Aufsichtsrats für diesen 
Zeitraum Entlastung zu erteilen.

5. Beschlussfassung über die Bestellung des Abschlussprüfers, des 
Konzernabschlussprüfers und des Prüfers für die prüferische Durch-
sicht des Halbjahresfinanzberichts für das Geschäftsjahr 2019

Nach der Verordnung (EU) Nr. 537/2014 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über spezifische 
Anforderungen an die Abschlussprüfung bei Unternehmen von 
öffentlichem Interesse und zur Aufhebung des Beschlusses 
2005/909/EG der Kommission („EU-Verordnung 537/2014“) 
ist die Francotyp-Postalia Holding AG u.a. verpflichtet, den Ab-
schlussprüfer künftig regelmäßig – spätestens alle 10 Jahre – zu 
wechseln. Aufgrund dieser neuen rechtlichen Vorgaben hat die 
Francotyp-Postalia Holding AG für das am 31. Dezember 2019 
ablaufende Geschäftsjahr eine Ausschreibung der Jahres- und 
Konzernabschlussprüfung durchgeführt. Die Ausschreibungs-
durchführung hat der Aufsichtsrat, bei dem kein Prüfungsaus-
schuss eingerichtet ist, an den Vorstand delegiert. Dieser hat 
daraufhin eine für die Ausschreibung zuständige Projektgruppe 
gebildet, die um Mitarbeiter der Fachabteilungen ergänzt wurde.

Der Aufsichtsrat schlägt der Hauptversammlung vor, die KPMG 
AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, zum Abschluss-
prüfer und Konzernabschlussprüfer und zum Prüfer für die 
prüferische Durchsicht des Halbjahresfinanzberichts für das 
Geschäftsjahr 2019 zu wählen.

Der Wahlvorschlag stützt sich auf die Ergebnisse des gemäß 
Art. 16 EU-Verordnung 537/2014 durchgeführten mehrstufigen 
Auswahlverfahrens. Nach Sichtung und Bewertung der Angebote 
sowie durchgeführter Präsentationen überzeugten die Angebote 
der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, und der 
Rödl & Partner GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuer-
beratungsgesellschaft, Berlin, am stärksten. Der Aufsichtsrat 
präferiert die KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Berlin, 
und empfiehlt der Hauptversammlung deren Wahl.

Der Aufsichtsrat hat erklärt, dass seine Empfehlung frei von 
ungebührlicher Einflussnahme Dritter ist und ihm insbeson-
dere keine Klausel auferlegt wurde, die seine Auswahl auf be-
stimmte Abschlussprüfer begrenzt hat.


